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I/40 öffentlich 2020/068 29.05.2020 

 

BERATUNGSFOLGE  

  Beratungsergebnis 

Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 

Gemeinderat 18.06.2020     

 

 

 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 

- Aussetzen der Elternbeiträge für schulische Betreuungsangebote 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die nachfolgende, am 1. April 2020 durch Bürgermeister Wolfgang Annen und dem 

Vorsitzenden des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses Andreas Schepers 

getroffene Dringlichkeitsentscheidung zum Aussetzen der Elternbeiträge für schuli-

sche Betreuungsangebote, wird genehmigt: 

 

„Die Gemeinde Ostbevern setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage 

der örtlichen Satzung bzw. ergangenen Ratsbeschlüsse für die Inanspruchnah-

me von Angeboten gemäß § 9 SchulGin Verbindung mit dem Runderlass des 

Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene 

Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebo-

te in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 Nr. 2) im Monat April 

2020 aus.  

 

Die Beiträge für den Zeitraum vom 16. bis zum 31. März 2020 werden erstattet.  

 

Sollte sich die derzeitige Situation nicht verändern, gilt diese Regelung auch für 

die nachfolgende Zeit, in der keine reguläre Betreuung stattfinden kann. 

 

Eine Beitragserhebung für die Notbetreuung erfolgt nicht.“ 

 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

siehe Dringlichkeitsentscheidung 

 

 

Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 

 

 

Sachdarstellung: 

 

Es wird auf die als Anlage 1 dieser Sitzungsvorlage beigefügte Dringlichkeitsentschei-

dung nebst Begründung verwiesen. 

 

Neben dem in der Dringlichkeitsentscheidung konkret benannten Zeitraum von Mitte 

März bis Ende April 2020 gilt die Regelung ausdrücklich auch für die nachfolgende 

Zeit, in der keine reguläre Betreuung stattfindet. 

 

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NRW ist die Dringlichkeitsentscheidung dem Rat in sei-

ner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

 

 

 

 

 

Wolfgang Annen 

Bürgermeister 

Hubertus Stegemann 

Fachbereichsleiter 
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